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In Beantwortung der schriTt lichen parlamentarischen AnTrage Nr. 

4211/J betreTTend die Finanzierung des PTlichtenheTtes für den 

Neubau der Sozial~ und WirtschaTtsw~ssenschaTtlichen Fakultät der 

Universität Innsbruck, welche die Abgeordneten Dr. Müller, Wein

berger, Strobl und Mag. Guggenberger am 19. September 1989 an 

mich richteten, beehre ich mich wie Tolgt Stellung zu neh~en: 

Der BegriTT "PTlichtenheTt" im Sinne der grundsätzlichen Festle

gung von allgemeinen Kriterien vertraglicher Rechte und Pflichten 

von Vertragspartnern und allTälligen Dritten, die der Planung 

eines Hochbauvorhabens vorausgeht, stellt kein gebräuchliches 

Instrument bei öTfentlichen Bauvorhaben dar und hat keinen un

mittelbaren Bezug zur Anwendung haushaltsrechtlicher Vorschrif

ten. 

Der beabsichtigte Neubau der Sozial- und WirtschaTtswissenschaft

lichen Fakultät der Universität Innsbruck, wurde bisher gemeinsam 

vom Bundesministerium Tür WissenschaTt und Forschung und der 

Universität Innsbruck betreut. 
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Gemäß einer erst kUrzlioh er~olgten Ver~inbarung zwisohan dem 

Bundesministerium fUr Finanzen, dem Bundesministerium fUr Wis

sensohaft und Forsohung und meinem Ressort wird nunmehr ein - den 

Bestimmungen des Haushaltsreohtes und den Grundsätzen der Spar

samkeit, Wirtsoha~tliohkeit und Zweokmäßigkeit entspreohendes -

Finanzierungsmodell ~Ur den Neubau der Sozial- und Wirtsohafts

wissensohaftliohen Fakultät der Universität Innsbruok ausgearbei

tet. 

Erst au~ dieser Basis können dann die weiteren Vorarbeiten auf

genommen werden, wozu auoh die Festlegung organisatorisoher und 

~inanzieller Rahmenbedingungen gehört. Dies kann - muß aber 

zweifellos nioht - in einem sogenannten "Pfliohtenheft" erfolgen, 

wobei aber vorweg zu klären ist, was dieses "Pfliohtenheft" zu 
, 

um~assen hat, in weloher konkreten Höhe die Kosten dafUr liegen 

und wer diese Kosten zu tragen hat. 

Aus diesen GrUnden konnte daher weder der von den anfragenden 

Abgeordneten genannte Betrag von 15 Millionen Sohilling noch ein 

anderer Betrag fUr ein sogenanntes Pfliohtenheft in den Haus

haltsvoransohlag 1990 meines Ressorts au~genommen werd~n. 
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